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DFS Deutsche Flugsicherung GmbH . Postfach 1243. 63202 Langen 

Ausschließlich per E-Mail: fragdenstaat.de 

  

Ihr Antrag auf Informationszugang nach UIG, VIG und IFG vom 10.08.2021 zu den 
aktuell gültigen Tarifverträgen 

Sehr geehrter EEE 

wir haben Ihren über „fragdenstaat.de“ übermittelten o. g. Antrag vom 10.08.2021 auf 
Übersendung der aktuell gültigen Tarifverträge erhalten. Unter Bezugnahme auf Ihren 

Antrag ergeht der folgende 

Bescheid 

1. Ihr Antrag wird abgelehnt. 

2. Diese Entscheidung ergeht kostenfrei. 

Gründe: 

Ein Anspruch auf Zugang zu den begehrten Informationen ist nicht gegeben. 

Die von Ihnen begehrten Informationen sind mangels des hierfür erforderlichen Umwelt- 
bezugs nicht als Umweltinformationen im Sinne des Umweltinformationsgesetzes (UIG) 
zu qualifizieren und fallen auch nicht in den Anwendungsbereich des Gesetzes zur 
Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (VIG), insbesondere 
weil vorliegend keine Verbraucherprodukte oder Erzeugnisse im Sinne des Lebens- 
mittel- und Futtermittelgesetzbuches betroffen sind. 

Vorsitzende des Aufsichtsrats: 
Dr. Tamara Zieschang 

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 

Am DFS-Campus 

63225 Langen 

Telefon 06103 707-0 

Telefax 06103 707 - 1396 Dr. Kerstin Böcker, 

Sitz der Gesellschaft: Langen/Hessen Dirk Mahns, 
Amtsgericht Offenbach/Main, HRB 34977 Friedrich-Wilhelm Menge 

Internet: www.dfs.de 

Geschäftsführung: 

Arndt Schoenemann (Vors.), 

Commerzbank Offenbach 

BLZ 505 400 28 Konto 421 5737 00 
IBAN DE24 5054 0028 0421 5737 00 
BIC [SWIFT] COBADEFF 

Deutsche Bank Frankfurt 
BLZ 500 700 10 Konto 091 6734 00 

IBAN DE66 5007 0010 0091 6734 00 
BIC [SWIFT] DEUTDEFF 

ODDO BHF Aktiengesellschaft 

BLZ 500 202 00 Konto 15 0012 09 

IBAN DE86 5002 0200 0015 0012 09 

BIC [SWIFT] BHFBDEFF 

Helaba Frankfurt 
BLZ 500 500 00 Konto 48 1480 01 

IBAN DE80 5005 0000 0048 1480 01 

BIC [SWIFT] HELADEFF



2 
DFS Deutsche Flugsicherung 

Auch der Anwendungsbereich des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) ist vorliegend 
nicht eröffnet, weil es sich bei den begehrten Informationen nicht um amtliche 
Informationen im Sinne dieses Gesetzes handelt. 

Ihr Antrag auf Informationszugang ist daher insgesamt abzulehnen. 

Angesichts der Ablehnung Ihres Antrags ergeht dieser Bescheid kostenfrei. 

Mit freundlichen Grüßen 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Rechtsabteilung (VR/R) 

  

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der DFS Deutsche Fiugsicherung 

GmbH, Abteilung VR/R, Am DFS-Campus 10, 63225 Langen, erheben.


